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Niemand wird in der Auffangstation zu etwas gezwungen. Die Besucher werden
als autonome Wesen respektiert. Sie miissen sogar damit rechnen, daB sie zum Ver-
lassen aufgefordert werden, wenn eine Voraussetzung nicht vorhanden ist: die Be-
reitschaft und der Wille, die eigene Situation zu veridndern.

Es ist vorgekommen, daB in der Auffangstation Stiihle geflogen sind und Ge-
schirr in Briiche gegangen ist. Es ist vorgekommen, daB sich Freundschaften ent-
wickelt haben, aber das ist selten. Die «Scene»-Freundschaft, die nur dann verbind-
lich ist, wenn es ums Gift geht, ist hdufiger. Eine Einundzwanzigjihrige und ein
Siebzehnjihriger, die in ihrer Not einmal die Auffangstation aufsuchten, sind trotz
der Bereitschaft zu helfen, heute tot.

«Die Leute treffen hier schubweise ein», sagt Iseli, «das hat nichts mit dem
Wetter zu tun.» Acht Personen sind fiir die Auffangstation der tiefste Stand seit
1971. Die vier Ménner und zwei Frauen, von Stadt und Kanton besoldet, holen
Luft: Doch der nichste Schub kommt ganz gewiB.

Verbilligte Bahn-Abonnemente fiir Invalide

Ab 1. Mirz kénnen Invalide bei den Schweizerischen Bundesbahnen und weiteren
beteiligten Transportunternehmungen Jahres-Halbtaxabonnemente zum Preise
von 60 Franken beziehen. Anspruchsberechtigt sind Invalide, denen eine Rente
der Eidgendssischen Invalidenversicherung zusteht. Der Versicherte erhilt von der
rentenauszahlenden Ausgleichskasse auf schriftliches Gesuch hin einen entspre-
chenden Ausweis. Mit diesem bescheinigt die Ausgleichskasse, dal3 der Versicherte
im Monat, in welchem der Ausweis ausgestellt wird, Anspruch auf eine Invalliden-
rente hat. Der Ausweis berechtigt innert dreier Monate vom Ausgabedatum an
zum Bezug des Halbtaxabonnements. Fiir jede Erneuerung des Abonnements hat
die Ausgleichskasse wiederum (und auf Gesuch hin) einen Ausweis zu erstellen.

Den erwiahnten Ausweis erhalten:

a) invalide Mdnner, die

— eine einfache Invalidenrente oder

— elne 'Ehepaar-Invalidenrente beanspruchen kénnen;
b) invalide Frauen, die

— eine einfache Invalidenrente beanspruchen konnen,

— noch nicht 60jihrig sind und deren Ehemann eine Ehepaar-Invalidenrente be-
anspruchen kann;

c) invalide Versicherte, die lediglich eine Hilflosenentschidigung der Invaliden-
versicherung (ohne Invalidenrente) bezichen.

Die Beziiger halber Invalidenrenten sind denjenigen ganzer Renten gleich-
gestellt.

62



	Verbilligte Bahn-Abonnemente für Invalide

